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vom 17.09.2025 zu 3064/J (XXVI1]. GP)
bmi.gv.at

= Bundesministerium

Inneres

Mag. Gerhard Karner
Bundesminister

Herrn

Prasidenten des Nationalrates
Dr. Walter Rosenkranz
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2025-0.584.984
Wien, am 5. September 2025
Sehr geehrter Herr Prasident!

Die Abgeordnete zum Nationalrat Agnes-Sirkka Prammer, Freundinnen und Freunde
haben am 17. Juli 2025 unter der Nr. 3064/) an mich eine schriftliche parlamentarische
Anfrage betreffend ,illegaler Waffenbesitz beim Tatverdachtigen der tddlichen

Schussattacke in Traiskirchen” gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zur Frage 1:
e  War den dem Innenministerium unterstellten Sicherheitsbehérden vor der Tat bekannt,
dass gegen den Tatverddchtigen ein aufrechtes Waffenverbot besteht?

a. Wurde diese Information mit den Justizbehérden geteilt?

Aufrechte Waffenverbote sind in den zentralen Informationssammlungen des
Bundesministeriums fiir Inneres evident und kénnen von Sicherheitsbehérden und allen
anderen zur Abfrage berechtigten Behoérden, einschliefllich Justizbehorden, bei

entsprechendem Anlass abgefragt werden.
Zu den Fragen 2 und 7:

e  Wurde im konkreten Fall jemals (iberpriift, ob der Tatverddichtige trotz Waffenverbots

liber eine Schusswaffe verfiigt?
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a. Wenn ja, wann, durch welche Behérde und mit welchem Ergebnis?
b. Wenn nein, warum nicht?

e  Wie wird bei Personen mit aufrechtem Waffenverbot sichergestellt, dass sie
tatsdichlich keine Waffen besitzen oder neu erwerben?

Ein Waffenverbot ist im Zentralen Waffenregister (ZWR) vermerkt, weshalb auf legalem

Wege kein Erwerb von Waffen moglich ist.

Zu den Fragen 3 bis 6:

e  Woher stammte die vom Tatverddchtigen verwendete Schrotflinte nach bisherigem
Ermittlungsstand?

e  War diese Waffe oder eine andere Waffe der Kategorie C jemals legal auf den
Tatverddchtigen registriert?

e liegt ein begriindeter Verdacht vor, dass der Tatverddichtige die Waffe illegal
erworben oder illegal aufbewahrt hat?

* Gab es Hinweise im Vorfeld (z.B. durch Angehérige oder Justizwache), dass der
Tatverddchtige Zugang zu einer Waffe hatte?

Um allfallige Ermittlungsergebnisse nicht zu konterkarieren, muss von einer Beantwortung

dieser Fragen Abstand genommen werden.

Zu den Fragen 8 und 9:

e Bei wie vielen der aktuell in Osterreich geltenden Waffenverbote wurde in den letzten
flinf Jahren (iberpriift, dass kein Waffenbesitz besteht? (Bitte nach Jahren
aufschliisseln)

a. Wie viele Verstéfie gegen aufrechte Waffenverbote wurden dabei festgestellt?
e  Wie viele Waffen wurden im selben Zeitraum bei Hausdurchsuchungen oder anldsslich

von Freigangskontrollen sichergestellt, obwohl ein Waffenverbot bestand?

Entsprechende anfragespezifische Statistiken werden nicht gefiihrt. Von einer naheren
anfragebezogenen manuellen retrospektiven Auswertung wird angesichts des dafir
notwendigen Verwaltungsaufwandes und der damit einhergehenden Ressourcenbindung

Abstand genommen.

Zur Frage 10:
e Plant das BMI verschdirfte Kontrollen oder gesetzliche Nachschérfungen, um die

Wirksamkeit bestehender Waffenverbote sicherzustellen?
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Eine umfassende Novellierung des Waffengesetzes ist aktuell in Vorbereitung.

Zur Frage 11:
e  Welche Mafinahmen setzt das BMI derzeit konkret gegen illegalen Waffenbesitz in

Osterreich?

lllegalem Waffenbesitz wird durch die Ausibung der entsprechenden Befugnisse des
Waffengesetzes entgegengewirkt, welche bei begriindetem Verdacht zu Durchsuchung
und Sicherstellung ermachtigen. Ebenfalls sind bis dato mehrere Waffenverbotszonen
nach den Bestimmungen des Sicherheitspolizeigesetzes in Kraft, in welchen dariber
hinaus der Besitz von gefdhrlichen Gegenstinden, welche nicht unter den

Anwendungsbereich des Waffengesetzes fallen, verboten ist.

Zur Frage 12:
e  Wie schdtzt das BMI das Ausmapfs illegaler Waffen in Privathaushalten derzeit ein? Gibt

es eine valide Schdtzung oder Datengrundlage?

Meinungen und Einschdatzungen unterliegen nicht dem parlamentarischen

Interpellationsrecht.

Zur Frage 13:

e Plant das BMI - éhnlich wie in friiheren Jahren - eine gezielte Riickgabeaktion oder
Amnestie fiir illegal besessene Schusswaffen?
a. Wenn nein, warum nicht?

b. Wenn ja, in welchem Zeitraum und mit welcher konkreten Zielsetzung?

Schusswaffen kdonnen jederzeit freiwillig bei der zustandigen Waffenbehorde oder jeder
Polizeidienststelle abgegeben werden. Diese Moglichkeit der straffreien Abgabe gilt
ebenso fiir illegale Schusswaffen, unabhangig davon, wie diese in den Besitz der
abgebenden Person gelangt sind, sofern die Waffen nicht Gegenstand laufender

Ermittlungen sind.

Zur Frage 14:

e Gibt es einen strukturierten Informationsaustausch zwischen dem BMI und dem BMJ,
der sicherstellt,
a. dass bestehende Waffenverbote im Rahmen von Haftfreigéingen bekannt sind,
b. und dass allfillige Hinweise auf Verletzungen von Waffenverboten in die

Risikobewertung bei Haftlockerungen einfliefSen?
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Betreffend den Informationsaustausch zwischen dem Bundesministerium fir Inneres und
dem Bundesministerium flr Justiz wird auf die Beantwortung der Frage 1 verwiesen. Die
Beantwortung der Unterpunkte fallt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums

fiir Inneres, weshalb ich von einer Beantwortung Abstand nehme.

Gerhard Karner

4von 4

www.parlament.gv.at



Datum/Zeit 2025-09-17T15:00:25+02:00

Aussteller-Zertifikat CN=a-sign-corporate-07,0U=a-sign-corporate-07,0=A-Trust Ges. f.
ussteller-Zertiika Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr. 2052038352

von 5

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter:

Prifinformation https://www.signaturpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei der
ausstellenden Behdrde/Dienststelle erfolgen.
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Unterzeichner | Par| ament sdi r ekt i on

Datum/Zeit-UTC| 2025- 09- 17T15: 07: 41+02: 00

Jufu

Prufinformation Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Prufung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel

www.parlament.gv.at



		2025-09-17T15:00:25+0200
	BMI-TRUSTCENTER
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2025-09-17T15:07:41+0200
	Parlamentsdirektion




